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An die  
Durchgangsärzte und Chefärzte der zur Behandlung Schwerunfallverletzter  
zugelassenen Krankenhäuser 
 
 
 
Verordnung von Krankengymnastik und Krankengymnastik auf  
neurophysiologischer Grundlage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit der Verordnung von Krankengymnastik ist es zu Problemen gekommen, 
die einer Klarstellung bedürfen. Das Verordnungsformular F 2400 (siehe Anlage) sieht eine Un-
terscheidung der Verordnung für Krankengymnastik (Ziffer 8101) und Krankengymnastik auf 
neurophysiologischer Grundlage (Ziffer 8102/8103) vor. 
 
Die Ziffer 8101 stellt die Regelversorgung dar, bei welcher auch neurophysiologische Techniken 
eingesetzt werden. Dies ist zum Beispiel bei verletzungs- oder op-bedingt aktiv noch nicht zu 
beübenden Strukturen häufig wünschenswert. 
 
Sofern die üblichen zwei Zeitintervalle nicht ausreichend erscheinen, kann eine Steigerung be-
gründet werden. 
 
Die Ziffern 8102 und 8103 sind nach Auffassung der Landesverbände der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung neurogen bedingten Bewegungsstörungen vorbehalten und sollten 
nur bei zentralen, aber durchaus auch bei peripheren Nervenschäden (zum Beispiel SHT, Quer-
schnitt, Plexusläsion) verwendet werden. Die Abrechnung dieser Ziffern setzt eine Zusatzqualifi-
kation des Therapeuten (zum Beispiel Bobath, Vojta, PNF) voraus. 
 
Die Handlungsanleitung zur Verordnung, Durchführung und Qualitätssicherung der 
KG/EAP/BGSW und sonstigen stationären Maßnahmen finden Sie als PDF-Datei im Internet: 
www.lvbg.de � Aufgaben �>Medizinische Rehabilitation � Krankengymnastik/Physikalische 
Therapie. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen   Anlage 

 
Fabian Ritter 
Leiter der Geschäftsstelle 






